
IV. Packungen, Hydrotherapie, Bäder 
 
Lfd

. 

Nr. 

Leistung Beihilfefähiger 

Höchstbetrag 

Eur 

21 Heiße Rolle 
- einschließlich der erforderlichen Nachruhe 

 
10,30 

22 a) Warmpackungen eines oder mehrerer Körperteile -  
     einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 
     - bei Anwendung wieder verwendbarer  
       Packungsmaterialien (z.B. Paraffin, Fango-Paraffin,  
       Moor-Paraffin, Pelose, Turbatherm  
   

- bei Anwendung einmal verwendbarer natürlicher  
  Peloide (Heilerde, Moor, Naturfango, Pelose,  
  Schlamm, Schlick)  ohne Verwendung von Folie oder  
  Vlies zwischen Haut und Peloid 
                                                                  Teilpackung 

                                                                       Großpackung 

 

 

 

 

11,80 

 

 

 

 

 

20,50 

28,20 

 b) Schwitzpackung (z.B. spanischer Mantel, Salzhemd,  
     Dreiviertelpackung nach Kneipp) 
      - einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 

 
 

14,90 

 c) Kaltpackung (Teilpackung) 
    - Anwendung von Lehm, Quark o.ä.  
- bei Anwendung einmal verwendbarer Peloide (Heilerde,  
  Moor, Naturfango, Pelose, Schlamm, Schlick) ohne  
  Verwendung von Folie oder Vlies zwischen Haut und  
  Peloid  

 

7,70 

 

 

 

15,40 

 d) Heublumensack, Peloidkompresse 9,20 

 e) Wickel, Auflagen, Kompressen u.a., auch mit Zusatz 4,60 

 f) Trockenpackung 3,10 
23 a)Teilguss, Teilblitzguss, Wechselteilguss 3,10 
 b)Vollguss, Vollblitzguss, Wechselvollguss 4,60 
 c)Abklatschung, Abreibung, Abwaschung 4,10 
24 a) An- oder absteigendes Teilbad (z.B. Hauffe) 

- einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 
 

12,30 

 b) An- oder absteigendes Vollbad (Überwärmungsbad) 
    - einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 

20,00 

25 a) Wechsel-Teilbad 
    - einschließlich der erforderlichen Nachruhe 

 
9,20 

 b) Wechsel-Vollbad 
     - einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 

 
13,30 

26 Bürstenmassagebad 
- einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 

 
19,00 

27 a) Naturmoor-Halbbad 
    - einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 

 
32,80 

 b) Naturmoor-Vollbad 
    - einschließlich der erforderlichen Nachruhe 

 
39,90 

28 Sandbäder - einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 
a) Teilbad 

 
28,70 



 b) Vollbad 32,80 
29 Sole-Photo-Therapie 

Behandlung großflächiger Hauterkrankungen mit Balneo-
Photo-Therapie (Einzelbad in Sole kombiniert mit UV-
A/UV-B-Bestrahlung, einschließlich Nachfetten) und Licht-
Öl-Bad 
- einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 

 
 
 
 

32,80 

30 Medizinische Bäder mit Zusätzen 
a) Teilbad (Hand-, Fußbad) mit Zusatz, z.B. 
vegetabilische  
     Extrakte, ätherische Öle, spezielle Emulsionen,  
     mineralische huminsäurehaltige und salizylsäurehaltige  
     Zusätze 

 
 
 
 

6,70 

 b) Sitzbad mit Zusatz 
     - einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 

 
13,30 

 c) Vollbad, Halbbad mit Zusatz 
    - einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 

 
18,50 

 d) Weitere Zusätze, je Zusatz 3,10 
31 Gashaltige Bäder 

a) Gashaltiges Bad (z.B. Kohlensäurebad, Sauerstoffbad) 
    - einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 

 
 

19,50 
 b) Gashaltiges Bad mit Zusatz 

    - einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 
 

22,50 
 c) Kohlendioxidgasbad (Kohlensäuregasbad) 

    - einschließlich der erforderlichen Nachruhe - 
 

21,00 
 d)  Radon-Bad 

    - einschließlich der erforderlichen Nachruhe -  
 

18,50 
 e) Radon-Zusatz, je 500 000 Millistat 3,10 
 
Aufwendungen für andere als die in diesem Abschnitt sowie in § 6 Abs. 1 Nr. 3 
bezeichneten Bäder sind nicht beihilfefähig. 
 
Bei Teil-, Sitz- und Vollbädern mit ortsgebundenen natürlichen Heilwässern 
erhöhen sich die jeweiligen unter Nr. 30a bis c und 31b angegebenen 
beihilfefähigen Höchstbeträge um bis zu 4,00 EUR.  
Zusätze hierzu sind nach Maßgabe der Nr. 30 d beihilfefähig. 
 
 

 
1)  Die für Inhalationen erforderlichen Stoffe (Arzneimittel) sind daneben gesondert  
 beihilfefähig 
 
2) --- 
 
3) Darf nur nach besonderer Weiterbildung (z.B. Bobath, Vojta, PNF) von mindestens 120 

Stunden anerkannt werden. 
 
4) Darf nur nach einem abgeschlossenen Weiterbildungslehrgang (Psychomotorik) oder bei 

Nachweis gleichartiger Fortbildungskurse, Arbeitskreise u.ä. sowie Erfahrungen in der 
Kinderbehandlung und Gruppentherapie anerkannt werden. 

 
5) Darf nur nach abgeschlossener besonderer Weiterbildung (Bobath, Vojta) von mindestens 

300 Stunden anerkannt werden. 



 
6) Darf nur nach einer besonderen Weiterbildung für Manuelle Therapie von mindestens 260 

Stunden anerkannt werden. 
 
7) Darf nur nach einer anerkannten speziellen Weiterbildung von mindestens 160 Stunden mit 

Abschlussprüfung anerkannt werden. 
 
8) Das notwendige Bindenmaterial (z.B. Mullbinden, Kurzzugbinden, Fließpolsterbinden) ist 

daneben, wenn es besonders in Rechnung gestellt wird, beihilfefähig. 
 
9) Die Leistungen der Nr. 34, 42, 43 sind nicht nebeneinander beihilfefähig. 
 
10) Darf nur bei Durchführung von durch die gesetzlichen Krankenkassen oder 

Berufsgenossenschaften zur ambulanten Rehabilitation/erweiterten ambulanten 
Physiotherapei zugelassenen Therapieeinrichtungen als beihilfefähig anerkannt werden. 

 
11) Die Leistungen der Nr. 4 bis 45 sind daneben nicht beihilfefähig. 

 

 
 


